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Vorwort

Der Auskunftsverkehr in Steuersachen ist in einer Welt, in der die räumlichen
Grenzen eines Staates keine Bedeutung mehr für die Wertschöpfung haben, von
elementarer Bedeutung. Da die Befugnisse der Verwaltungen der Nationalstaaten
an den Landesgrenzen enden, müssen bi- und multilaterale Vereinbarungen ge-
schlossen werden, die die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg mög-
lich machen.

Dies belegen die Äußerungen der Haushalts- und Finanzminister von 17
OECD-Mitgliedstaaten anlässlich der Pariser Konferenz am 21.10. 2008 im Mo-
natsbericht des BMF November 2008, 68. Einhellige Meinung war u.a., dass keine
neuen oder revidierten Doppelbesteuerungsabkommen mit Staaten abschlossen
werden, die die OECD-Standards nicht akzeptieren. Dabei wurden als denkbare
Maßnahmen gegen die Verweigerung der Anwendung von OECD-Standards zur
Transparenz und zum Auskunftsverkehr genannt:

– die Aussetzung der Steuerbefreiung von Dividenden,

– die Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs bei Geschäftsbeziehungen und

– die Versagung der Entlastung von deutschen Abzugsteuern, wenn Dividenden
und Lizenzgebühren an Gesellschaften gezahlt werden, deren Anteilseigner in
solchen Staaten ansässig sind.

Da die Regelungen zum Auskunftsverkehr in Steuersachen nicht nur weit ver-
streut sondern auch unübersichtlich sind, umfasst das vorliegende Handbuch
nicht nur eine Kommentierung der einschlägigen Vorschriften sondern auch eine
Vorschriftensammlung.

Bei der Zusammenstellung der Rechtsgrundlagen sind die aus unserer Sicht
wichtigsten berücksichtigt. Es kam uns darauf an, ein Werk zu schaffen, dass zum
einen die Gesetzes- und Abkommenstexte wiedergibt und zum anderen den
Stand der Rechtsentwicklung aufzeigt und ggf. kritisch hinterfragt.

Rechtsprechung und Literatur wurden bis zum 31.12. 2008 berücksichtigt.

Das vorliegende Handbuch wendet sich zwar primär an den Praktiker im Be-
reich der beratenden Berufe und an Gerichte, Finanzverwaltung, Unternehmen,
darüber hinaus aber auch an jeden Rechtssuchenden, der sich mit den Fragen des
Auskunftsverkehrs zu beschäftigen hat.

Hinweise und Anregungen seitens der Leserschaft sind uns ebenso willkom-
men wie konstruktive Kritik.

Zu danken haben wir unseren Familien für die in jedweder Hinsicht gewährte
Unterstützung. Dank gebührt aber auch dem Verlag, der sich dieses Projektes an-
genommen hat. Ebenso haben wir den Mitarbeitern, unter ihnen insbesondere
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Frau Dr. Teuchert-Pankatz, für die zahlreichen Anregungen und die Begleitung
zu danken.

Möge das Werk seinen Platz in der steuerrechtlichen Literatur finden.

Medebach/Brilon, im Januar 2009 Die Verfasser
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